
so nicht mehr mit dem König in den Krieg
zu ziehen. Sie konnten das ganze Jahr über
den notwendigen Arbeiten im Hof und auf
dem Feld nachgehen.
Als Gegenleistung mussten sie sich dazu
verpflichten, jedes Jahr
– einen bestimmten Anteil an der Ernte, an

Milch, Käse, Eiern und Vieh an den
Grundherrn abzuliefern. Bei der Ernte
handelte es sich ungefähr um den zehn-
ten Teil. Diese Abgabe wird daher der
Zehnt genannt.

– bestimmte Arbeiten für den Grundherrn
zu verrichten, wie etwa Mithilfe auf den
Wiesen oder Feldern, Zäune errichten,
Wege anlegen oder Brücken bauen. Die-
se Arbeiten werden Frondienste (fron =
Herr) genannt.

Aus freien Bauern wurden so unfreie; sie
werden auch als Hörige bezeichnet.
1 Erläutert das Schaubild (Abbildung 1).
2 Spielt folgende Szene: Zwei freie Bauern,
die wieder in den Krieg ziehen sollen, unter-
halten sich. Der eine Bauer möchte sich jetzt
in die Abhängigkeit eines Grundherrn bege-
ben, der andere möchte frei bleiben.

Warum verloren die Bauern ihre Freiheit?
Es ist nicht überliefert, welche Antwort
Hugo von Trimberg den Bauern gab auf ihre
Frage, warum sie unfrei seien (siehe Q 2,
S. 143). Die Zeit, da es noch viele freie Bau-
ern gegeben hatte, lag schon lange zurück.
Das war die Zeit Karls des Großen gewesen.
Unter seiner Herrschaft hatte jeder freie Bau-
er die Pflicht, zusammen mit seinem König
in den Krieg zu ziehen (Heeresfolge).
Karl der Große führte viele Kriege. So waren
die freien Bauern manchmal mehrere Jahre
nicht zu Hause, wenn es eigentlich Zeit ge-
wesen wäre für Aussaat oder Ernte. Zahlrei-
che Höfe verfielen, Hunger und Not kehrten
ein. Um dem Kriegsdienst zu entgehen,
übergaben freie Bauern ihren Grund und
Boden einem Herrn, der dadurch ihr
Grundherr wurde.

Grundherren und Hörige
Grundherren konnten z. B. sein: Adlige, Gra-
fen, aber auch Bischöfe oder Klöster. Der
Grundherr übernahm für seine Bauern die
Heeresfolge. Er schützte und unterstützte
sie in Notzeiten. Diese Bauern brauchten al-

Grundherrschaft:
Herrschaft über das
Land und die Men-
schen, die auf ihm
wohnten. Bauern er-
hielten vom Grund-
herrn Land, Schutz
in Notzeiten und die
Befreiung von der
Heeresfolge. Die Bau-
ern mussten dafür
Abgaben entrichten
und Frondienste leis-
ten.

Leibeigener:
Spätmittelalterlicher
Begriff für einen
hörigen Bauern mit
besonders vielen
Dienst- und Abgabe-
verpflichtungen und
besonders geringen
eigenen Entschei-
dungsmöglichkeiten.
So waren Leibeigene
an den Boden ge-
bunden und durften
nicht wegziehen; bei
Verschenkung oder
Verkauf des Bodens
wurden sie mit weg-
gegeben.
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Abhängigkeitsverhältnis zwischen
Bauer und Grundherr.
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